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Das Klimaschutz-Trilemma – Akteure,  
Pflichten und Handlungschancen aus  
transformationstheoretischer Perspektive 

Jochen Ostheimer 

1. Zum Praktisch-Werden der Ethik –  
hermeneutische Vorüberlegungen 

Was die Formulierung des Praktisch- oder Wirksam-Werdens der Ethik be-
trifft, so ist damit eine scheinbare Selbstverständlichkeit angesprochen, 
nämlich der Praxisbezug der Ethik. Ethik ist eine praktische Disziplin, der 
Praxis- oder Handlungsbezug ist ihr inhärent. Auch wenn die Spannweite 
dieses Bezugs von lebensnahen Betrachtungen und Paränesen eines Epik-
tet oder Marc Aurel bis hin zu sehr abstrakten und „theoretischen“ Überle-
gungen etwa in Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten reicht, bleibt 
die Frage, was denn nicht praktisch an der Ethik sei. Diese Frage wird durch 
die Unterscheidung zwischen „Ethik“ und „Moral“ nicht aufgehoben – eine 
Unterscheidung, die für die Klärung der Besonderheit des Praktisch-Wer-
dens der Ethik von großer Bedeutung ist, aber vielfach nivelliert wird, wo-
durch die Theoriereflexion der Ethik eines wichtigen Unterscheidungsinstru-
ments verlustig geht. Versteht man unter „Moral“ oder „Ethos“ die Gesamt-
heit an Normen, Werten, Sinnvorstellungen und Lebensmodellen, die mit 
dem Anspruch auf unbedingte Geltung, allgemeine Verbindlichkeit und exis-
tenzielle Sinnhaftigkeit das gesellschaftliche Zusammenleben regeln und 
das menschliche Glücksstreben orientieren, so ist Moral unmittelbar auf der 
Handlungsebene angesiedelt. Im Unterschied dazu fehlt dem Praxisbezug 
der Ethik als Reflexionstheorie der Moral diese lebensweltliche Unmittelbar-
keit, wenngleich auch für die Ethik gilt, dass in vielen Fällen nichts so prak-
tisch ist wie eine gute Theorie. 

Das Praktisch- oder Wirksam-Werden der Ethik kann vor dem Hintergrund 
dieser Klärung weitergedacht werden. Auch wenn die Ethik immer schon 
praxisorientiert ist, fand in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
eine praktische Wende der Ethik statt. Es entwickelte sich eine angewandte 
oder anwendungsorientierte Ethik, und die Ethik differenzierte sich im Zuge 
dessen in etliche Bereichsethiken aus. Charakteristisch für die angewandte 
Ethik ist ihre lösungsorientierte Ausrichtung an konkreten Problemen. Sie 
kann sich nicht allein mit der Begründung des sittlich Richtigen begnügen – 
was häufig bereits anspruchsvoll genug ist –, sondern muss ebenso die 
Machbarkeit berücksichtigen. Zwar ist Umsetzbarkeit kein ethisches Argu-
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ment. Aber wenn ein Lösungsvorschlag ersichtlich nicht implementierbar ist, 
dann hat die Problemformulierung den für die angewandte Ethik konstituti-
ven Bezug zu einer lebensweltlichen normativen Unsicherheit aufgegeben. 
Daher wird es in der angewandten Ethik immer wieder auch darum gehen, 
zweitbeste Lösungen gegenüber drittbesten auszuzeichnen. Voraussetzung 
dafür – und damit ist ein weiteres methodisches Erfordernis und folglich 
Charakteristikum der angewandten Ethik angesprochen – ist es, den Kontext 
detailliert zu beachten und die Verwobenheit von Sachlogiken und morali-
schen Ansprüchen zu erhellen, sodass man auch von einer „empirischen 
Wende“ der Ethik sprechen kann. 

Diese Ausbildung einer „konkreten Ethik“ (Siep 2004) ist eine Reaktion 
auf mehrere normative Zusammenbrüche in der Gesellschaft infolge der 
technischen, ökonomischen und politischen Entwicklungen wie auch damit 
zusammenhängend ein Beitrag zur weiteren Reflexionssteigerung oder gar 
Demokratisierung der Gesellschaft.1 Grundlegende Eingriffe in die gesell-
schaftliche Ordnung werden öffentlich rechenschaftspflichtig. Also muss in 
der wissenschaftlichen wie industriellen Forschung eine ethische Begleitfor-
schung eingerichtet werden; müssen Unternehmen und auch große Organi-
sationen (wie die FIFA, das IOC oder der ADAC), wenn sie allzu sehr in Kor-
ruption und ähnliche Verbrechen verwickelt sind, so genannte Ethikkommis-
sionen oder Ethikbeauftragte einsetzen, auch wenn die Themen, die sie be-
arbeiten, nur einen sehr engen Ausschnitt der Moral abdecken und im Gro-
ßen und Ganzen mit dem Strafrecht übereinstimmen; müssen medizinische 
Einrichtungen und wollen viele in den Gesundheitsberufen Tätige sich 
ethisch beraten lassen, weil ihre Handlungen zuweilen über Leben und Tod 
entscheiden und weil der moderne Leitwert der Mündigkeit nun auch im me-
dizinischen Bereich Einzug gehalten hat: Oberstes Gesetz ist nicht mehr sa-
lus aegroti, sondern voluntas aegroti, der Wille des Patienten aber ist nicht 
immer so eindeutig und so verlässlich, wie eine darauf aufbauende ‚fremde‘ 
Entscheidung es gerne hätte.2 

Das gesellschaftliche Interesse an ethischer Beratung wird in vielerlei Ge-
stalten aufgegriffen, nicht immer fachethisch-akademisch, sondern ebenso 
in einer ausufernden Ratgeberliteratur oder, mit einer deutlich unterhalten-
den Schlagseite, in der Gewissensfrage, die Rainer Erlinger seit Februar 
2002 im Magazin der Süddeutschen Zeitung beantwortet. In gleicher Weise 
greifen künstlerische Initiativen heiße Themen auf und beleuchten ihre mo-
ralische Tragweite mit den Mitteln der Ästhetik.3 Nicht minder finden sich 
Aufrufe an bzw. Bewegungen von Konsumenten, Politik mit dem Einkaufs-
                                            
1 Vgl. Leist 1998, 753f. 
2 Vgl. Hilpert 2006, 356–361. 
3 Vgl. etwa das Projekt passage2011 (Huber/Aichner 2012). 
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korb zu machen. All dies und noch vieles mehr sind Formen moralischer 
Kommunikation, die in der einen oder anderen Weise mit einem Praktisch-
Werden der Ethik in Beziehung gesetzt werden können – und die, darauf soll 
im Folgenden der Fokus liegen, „Moral institutionalisieren“. Ziel der ange-
wandten Ethik ist die Entwicklung von Entscheidungshilfen, Regulierungs- 
oder Handlungsvorschlägen, die moralische Anliegen und Anforderungen in 
wirksame Regeln, Leitbilder, Handlungsweisen, Gewohnheiten, Techniken, 
Geräte oder Infrastruktur eingehen lassen, sodass auf diesem Wege Wahr-
nehmung und Handeln verändert werden. Dabei lassen sich drei Ebenen 
unterscheiden, auf denen ethischer Beratungsbedarf und -wunsch bestehen: 
die Ebene der Gesamtgesellschaft, die Ebene von Organisationen und ho-
mogenen Gruppen sowie die Ebene von Einzelpersonen. Die soziale Ebene 
einer bereichsethischen Argumentation ist nicht unerheblich für die Art ihres 
Praktisch-Werdens. Eine „Moral für die Politik“ (Kaminsky 2005) unterschei-
det sich in ihrem Zugang gewaltig von der gemeinsamen Erarbeitung einer 
moralisch adäquaten und praktisch umsetzbaren Lösung für einen individu-
ellen Akteur, der sich mit einem moralischen Problem konfrontiert sieht.4 

Wie dieses Institutionalisieren von Moral, d.h. sowohl von moralischen An-
liegen und Anforderungen als auch von moralischen Verhaltensweisen, sich 
vollzieht, wird im Folgenden am Beispiel des Klimaschutzes erörtert. Der 
Klimawandel wie auch die Maßnahmen, den Anstieg der Erderwärmung zu 
begrenzen bzw. deren Folgen zu bewältigen, erzeugen zahlreiche Konflikte, 
sie weisen ein hohes Emotionalisierungspotenzial auf, sie beschwören viel-
fältige Erwartungen, Befürchtungen und Widersprüche herauf und führen 
folglich zu erheblichen Kontroversen.5 Vor allem berühren sie alle drei gera-
de genannten gesellschaftlichen Handlungsebenen. Damit nötigen sie die 
angewandt-ethische Reflexion, mehrere ethische Paradigmen zu verbinden, 
tugendethische, ordnungsethische und organisationsethische Überlegungen 
zu kombinieren, um der Heterogenität der Akteure bzw. der Handlungsebe-
nen gerecht zu werden.6 

2. Das Klimaschutz-Trilemma 

Klimaschutz ist wie Weltfrieden: Jeder ist dafür. Aber kosten sollte es lieber 
weniger. Und so schieben die Akteure den schwarzen Peter hin und her. 
Eigennutzorientierte Entscheidungen der einzelnen Akteure führen infolge 
fehlender Koordinationsmechanismen zu einem allgemein suboptimalen Zu-
                                            
4 Vgl. etwa mit Blick auf die landwirtschaftliche Nutztierhaltung Grimm (2010). 
5 Vgl. mit Blick auf die Energiewende in Deutschland Ostheimer/Vogt (2014). 
6 Dass dies nach wie vor keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen beispielsweise 
Aßländer/Erler (2014) und Weber (2014) an den gängigen medizin- bzw. medien-
ethischen Reflexionspraktiken auf. 
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stand. Niemand ist bereit, den ersten Schritt zu machen, und so finden sich 
alle in einem sozialen Dilemma wieder – bzw. genau betrachtet handelt es 
sich um ein Trilemma. 

Unternehmen, die durch ihre Entscheidungen über Produkte und Produk-
tionsweisen maßgeblich die Klimaintensität von Lebensstilen bestimmen, 
verweisen darauf, dass Beiträge zum Klimaschutz Wettbewerbsnachteile mit 
sich brächten und daher, so wünschenswert sie auch sein mögen, aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen nicht geleistet werden könnten. Nötig sei eine 
allgemeine Regelung. Gefragt sei also der Gesetzgeber. 

Die Regierungen sehen sich ihrerseits mit mehreren Schwierigkeiten kon-
frontiert. Die Staaten befinden sich ebenfalls in einer Konkurrenzsituation, in 
einem Standortwettbewerb.7 Daher favorisieren auch sie allgemeine Klima-
schutzregeln, die global gelten. Dementsprechend wird seit Jahren auf den 
Weltklimagipfeln um derartige Vereinbarungen gerungen; und dementspre-
chend handelt es sich bei diesen globalen Treffen auch nicht nur um Um-
weltschutz-, sondern um große Weltwirtschaftskonferenzen.8 Des Weiteren 
müssen Regierungen Belastungen, die der Klimaschutz mit sich bringt, 
gegenüber ihrer Bevölkerung rechtfertigen, und zwar in einer Weise, die, so 
verlangt es die Eigenlogik des politischen Systems, die eigene Wiederwahl 
nicht gefährdet. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, zeigen die Diskus-
sionen und Proteste um die Energiewende hierzulande.9 

Die dritte Partei sind die Menschen. Als Bürger wollen sie mehrheitlich 
Klimaschutz, aber nicht unbedingt bestimmte Maßnahmen wie Windräder, 
Stromtrassen oder Speicherseen vor der eigenen Haustüre. Als Bürger kön-
nen sie indirekt über Wahlen die Klimawende mitgestalten. Als Konsumen-
ten können sie die Treibhausgasemissionen teils unmittelbar beeinflussen, 
teils durch ihr Nachfrageverhalten das Angebot verändern. Doch damit dies 
gelingt, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, die wiederum in 
den Händen der beiden erstgenannten Akteursgruppen liegen.10 

Klimaschutz ist eine moralische Pflicht. Es ist geboten, Handlungen zu 
unterlassen, die zur Erderwärmung beitragen und dadurch, sicherlich ohne 
böse Absicht, vielfach aber fahrlässig, einen Schaden für andere bewirken. 
Der Klimawandel bedroht Wohlergehen, Gesundheit und Existenz von 

                                            
7 Vgl. Beck 1997, 116f. 
8 Vgl. Edenhofer 2014, 68. 
9 Vgl. Ostheimer/Vogt 2014. 
10 Damit sind gewiss nicht alle relevanten Akteure benannt. Offenkundig fehlen die 
Klimawissenschaftler ebenso wie Klimaschutzgruppen oder die Medien. Sie alle 
haben einen beträchtlichen Einfluss auf die Entwicklungen. Sie werden hier aber 
nicht aufgeführt, weil ihr Einfluss im Unterschied zu Unternehmen, Endverbrau-
chern und Gesetzgebern indirekt ist. 
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Abermilliarden Menschen gegenwärtig und mehr noch in den kommenden 
Jahrzehnten. Insofern die globale ‚Verbraucherklasse‘ über ihre Verhältnisse 
lebt und mehr Platz am ‚Himmel‘ für ihre Treibhausgasemissionen bean-
sprucht, als ihr gerechterweise zusteht, unterliegt strukturell betrachtet jedes 
Mitglied der westlichen Gesellschaften (darüber hinaus auch die Wohlha-
benden in anderen Ländern) einer Reduktionspflicht. 

Um einen gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, der die Gesellschaften 
vor kaum vorhersehbare und vielfach nicht angemessen bewältigbare Ver-
änderungen stellt, ist der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bis 
zum Jahr 2100 optimalerweise auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. Auf dieser 
Basis können dann in politischen Entscheidungen Emissionsreduktionspfade 
festgelegt werden. Bei der Diskussion von Begrenzungs-, Verteilungs- und 
Mitwirkungsschemata müssen neben den naturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen unbedingt auch sozialwissenschaftliche und ethische Forschungen 
zu gesellschaftlichen Transformationen angestellt und beachtet werden. 

Klimaschutzmaßnahmen können darauf abzielen, die Erderwärmung zu 
begrenzen oder die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu erleich-
tern. Beides ist notwendig und nicht gegeneinander auszuspielen. Für einen 
bedingten Vorrang der Klimaschutzanstrengungen sprechen drei Gründe. 
Ökonomisch betrachtet werden die Gesamtkosten erheblich niedriger aus-
fallen, insbesondere wenn ein gefährlicher Klimawandel vermieden, wenn 
die so genannten Kippschalter im Erdsystem, die teils irreversible, katastro-
phische Veränderungen auslösen, nicht betätigt werden.11 Aus ethischer 
Sicht ist darauf zu verweisen, dass Täter und Opfer des Klimawandels in 
den meisten Fällen nicht identisch sind. Es ist nicht gerecht, die Leidtragen-
den auf ihrem Schaden sitzen zu lassen und von ihnen Anpassungsleistun-
gen zu verlangen, selbst wenn dies im Ganzen kostengünstiger wäre. Zu-
dem sind manche Schäden derart, dass der Begriff der Anpassung ein star-
ker Euphemismus ist, etwa wenn ganze Inseln überschwemmt werden. Zu-
letzt sind diejenigen, die von den Folgen der Erderwärmung besonders be-
troffen sind, vielfach zu arm, um den lokalen Veränderungen Herr zu wer-
den. Wegen der Priorität von Klimaschutzanstrengungen wird im Folgenden 
der Aspekt der Anpassung, der keineswegs unerheblich ist, nicht weiter ver-
folgt. 

Im Folgenden wird das gerade skizzierte Klimaschutztrilemma näher 
untersucht. Es handelt sich dabei nicht um ein rationalitätstheoretisches 
Konzept, sondern um ein handlungstheoretisches im Sinne eines Gefange-
nendilemmas. Dabei wird zunächst der Selbstbeschreibung der Akteure ge-
folgt, die den Verweis auf ein Dilemma als Argument nutzen, ihr Nichthan-

                                            
11 Vgl. wegweisend Stern 2007. 
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deln zu legitimieren. Ob diese Rechtfertigung jeweils stichhaltig ist, gilt es zu 
überprüfen. Dazu wird zum einen die normative Dimension der jeweiligen 
Positionen herausgearbeitet. Zum anderen wird unter Rückgriff auf Überle-
gungen aus der Transformationsforschung über Auswege aus der (schein-
baren) Sackgasse nachgedacht. Handlungsmöglichkeiten eröffnen sich ins-
besondere, wenn Rahmenbedingungen verändert werden. Die Wirksamkeit 
des Gefangenendilemmas beruht gerade darauf, dass die Gefangenen sich 
nicht absprechen können. Wie beispielsweise Ostrom und ihre Mitarbeiter 
(1999, 2007) in zahlreichen Studien zeigen, liegt in der gemeinsamen Fest-
legung von Regeln zum Umgang mit einem kollektiven Gut vielfach der 
Schlüssel zur Überwindung von Handlungsblockaden, die zum Schaden al-
ler sind. Insofern kommt Institutionen eine große Bedeutung zu. Dies wird 
anhand des Klimaschutzdiskurses dargestellt. Auf diese Weise soll das Dik-
tum vom Praktisch-Werden der Ethik erhellt werden. 

3. Wie sich das Trilemma auflösen lässt – ein Mehrebenenansatz 

Grundsätzlich betrachtet lässt sich ein Trilemma an jedem Ende auflösen. 
Hilfreich dafür ist eine Perspektivenerweiterung. Dazu wird für die folgenden 
Betrachtungen ein Mehrebenenansatz, wie er von Ostrom und Transforma-
tionsforschern in ihrem Umfeld vorgeschlagen wird, mit dem Konzept der 
Tetralemmaarbeit, wie es in der psychosozialen Beratung angewandt wird, 
verbunden.12 Zu diesem Zweck wird als analytischer Grundbegriff der der 
soziotechnischen Ordnung eingeführt. Dieser umfasst vielfältige Praxen, 
diese konstituierende Regeln und Institutionen, die sehr heterogen sein kön-
nen und beispielsweise rechtliche und technische Normen, kulturelle Ge-
wohnheiten, Rollenmodelle oder eingespielte wirtschaftliche Beziehungen 
einschließen, sowie das materielle Substrat, d.h. Infrastruktur und Geräte 
aller Art. Eine solche Ordnung ist stets in eine umfassende soziotechnische 
Landschaft eingebettet, die beispielsweise von volkswirtschaftlichen und 
politischen Strukturen bzw. Entwicklungen und von tief sitzenden kulturellen 
Mustern geprägt ist. Hinzu kommen als drittes analytisches Element Ni-
schen, d.h. geschützte Räume, in denen technische, kulturelle oder ökono-
mische Innovationen entstehen können.13 Mit dem Konzept der soziotechni-
schen Ordnung lassen sich sowohl die gesellschaftlichen Praxen erfassen, 
die ein stabiles Klima gefährden, wie etwa das Verkehrswesen, Internet und 
Mobiltelefonie oder Ernährung, als auch Klimaschutzmaßnahmen. Unter 
dem Blickwinkel der Transformation ist zu klären, welche internen Akteure, 
d.h. personalen oder organisationalen Handlungsträger, die der jeweiligen 

                                            
12 Vgl. Ostrom 2011, Varga von Kibéd/Sparrer 2009, bes. 75–94. 
13 Vgl. Geels/Schot 2007. 
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soziotechnischen Ordnung angehören, Änderungen herbeiführen können, 
die die Treibhausgasemissionen senken. 

Ein dauerhafter Wandel erfordert zwei Arten von Voraussetzungen. Not-
wendig ist zum einen ein äußerer Druck, wie er etwa von Umweltverände-
rungen wie dem Klimawandel mit seinen Folgeerscheinungen, veränderten 
politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen, Verschiebungen makroökonomi-
scher Verhältnisse sowie Protesten oder Wünschen in der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit aufgrund eines Mentalitätswandels ausgehen kann. Für einen 
wirksamen Klimaschutz ist insbesondere der Mentalitätswandel hervorzuhe-
ben. Denn die Folgen des Klimawandels machen sich erst allmählich be-
merkbar, erzeugen somit gegenwärtig keinen ausreichenden Veränderungs-
druck. Politik, Volkswirtschaften und Unternehmen wiederum sind Parteien 
im analysierten Klimaschutztrilemma. Zugleich müssen zum anderen alter-
native Praxen, Techniken oder Geräte verfügbar sein. Es kommt also auf 
Pioniergruppen an, die in Nischen Neues ausprobieren. Im Zusammenspiel 
dieser beiden Faktoren können dann neue institutionelle Ordnungen entste-
hen, die den einsetzenden Transformationsprozess stabilisieren oder ver-
stärken. 

Die hier gewählte transformationstheoretische Perspektive macht deutlich, 
dass die meist bestehende Konzentration auf das eine oder das andere 
Veränderungen verhindert. Standpunkt und Gegenstandpunkt umfassend 
und differenziert wahrzunehmen, sind die beiden ersten Gesichtspunkte in 
der Tetralemmaarbeit. Im dritten Schritt („Beides“) geht es darum, wichtige 
Aspekte beider Positionen zu erkennen und anzuerkennen, um abschlie-
ßend („Keines von Beidem“) den bislang übersehenen Kontext zu themati-
sieren und in Frage zu stellen; im vorliegenden Fall jeweils die Beschrän-
kung auf eine Gruppe von Akteuren sowie das Übersehen von Veränderun-
gen in der „Landschaft“ wie in den „Nischen“. 

4. Klimagipfel – Klimasackgasse? –  
Politische Gestaltungsmöglichkeiten 

4.1 Die Ausgangslage 

Was spricht ethisch dafür, die Staaten in die Verantwortung zu nehmen? 
Grundsätzlich lässt sich ein Gedanke aus Kants (1795/1977, 208f.) politi-
scher Ethik weiterführen. In seinem Entwurf Zum ewigen Frieden legt Kant 
dar, dass die moralische Pflicht zum Frieden notwendig die Schaffung eines 
Rechtszustands umfasst. Dazu gehört die Bildung von Staaten sowie auf der 
nächsten Ebene die Gründung eines Völkerbundes. Ein rechtlich gesicherter 
Friede kann dabei nicht auf das Schweigen der Waffen beschränkt werden, 
sondern es muss eine umfassende Rechtsordnung etabliert werden, die, so 
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die gegenwärtige Einsicht, auch den Schutz globaler Naturgüter umfasst, die 
für eine Vielzahl von Menschen oder gar für jedermann (lebens-)wichtig 
sind. Diese Naturschätze, wozu etwa das Klima, die Ozonschicht oder die 
Weltmeere zählen, müssen als Gemeinschaftsgut angesehen und als ein 
Gemeineigentum der gesamten Menschheit geschützt werden. Die Etablie-
rung eines solchen Rechtsinstituts kann dabei völkerrechtlich auf dem Kon-
zept des Gemeinsamen Erbes der Menschheit aufbauen.14 Wichtige Schritte 
auf dem Weg zu einer solchen neuen internationalen Rechtsordnung sind 
die 1992 auf der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung beschlossene 
Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und das sich daran anschließende Kio-
to-Protokoll, das die weiteren Einzelheiten regelt. Philosophisch weiter-
gedacht wird diese Idee beispielsweise in Pogges Überlegungen zu einer 
„globalen Rohstoffdividende“. „Ausgehend von dem Gedanken, dass den 
Armen dieser Welt ein unveräußerlicher Anteil an allen begrenzten natürli-
chen Rohstoffen zusteht“, sieht Pogges (2011, 245, vgl. 245–268) Vorschlag 
vor, „dass Staaten und ihre Regierungen nicht die vollen libertären Eigen-
tumsrechte an den natürlichen Rohstoffen ihres Territoriums besitzen und 
einen kleinen Teil des Gewinns abgeben müssen, den sie durch die Nutzung 
oder den Verkauf dieser Rohstoffe erzielen“. Dieser Ansatz lässt sich in ana-
loger Weise auf die Nutzung von globalen Senken wie der Atmosphäre an-
wenden. 

Das zweite wichtige ethische Thema neben der Begründung einer 
Rechtspflicht zu einem globalen Klimaschutzregime ist die inhaltliche Klä-
rung der Lastenverteilung. Diese muss anspruchsvoll, umsetzbar und ge-
recht ausfallen. Als Leitidee formulieren die beiden genannten Dokumente 
die gemeinsame, aber differenzierte Verantwortung der Staaten. Bei der 
Konkretisierung sind Kontroversen zu klären. 

Industriestaaten schlagen die aktuellen Emissionsmengen als Ausgangs-
punkt vor. Sie müssten zwar prozentual hohe Reduktionen vornehmen. In 
absoluten Zahlen würden sie dennoch gut abschneiden, wohingegen der 
Spielraum für die restliche Welt recht gering ausfiele. Entwicklungs- und 
Schwellenländer verweisen demgegenüber auf die „historische Schuld“ der 
Industrienationen, die in den nächsten Jahrzehnten durch unterdurchschnitt-
liche Emissionsmengen zu kompensieren seien. Zu berücksichtigen ist je-
doch zum einen das damals fehlende Wissen und zum anderen die nicht 
bestehende Identität zwischen den „historischen Tätern“ und denjenigen, die 
heute und in den kommenden Jahren die Entschädigung leisten sollen. Der 
normative Individualismus zieht der Praxis einer Gruppenhaftung enge 
Grenzen, insbesondere wenn die Ursache nicht in einer großen und ge-
meinsamen Entscheidung, sondern in einer Vielzahl unkoordinierter Hand-
                                            
14 Vgl. Odendahl 1998, 251–257, 372–374, Kloepfer 2008, 170f. 
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lungen zu suchen ist. Gleichwohl ist es zutreffend, dass die Industriestaaten 
bis heute vom frühen Beginn ihrer ökonomisch-technischen, mithin kohlen-
stoffintensiven Entwicklung profitieren, sodass unter Voraussetzung eines 
gesamtmenschheitlichen Gemeinschaftseigentums an der Atmosphäre als 
Kohlenstoffsenke ein begründeter Anspruch besteht, dass sie ihr Vorteile, 
die mit Schäden für alle erkauft sind, gerecht teilen. Eine dritte Staaten-
gruppe fordert, dass der Erhalt der sich auf ihrem Territorium befindenden 
Kohlenstoffsenken ebenfalls angerechnet wird. Dieser Gedanke ist sachlich 
plausibel, denn die Vernichtung dieser Wälder oder Moore ist ein gewichti-
ger Wirkfaktor in der Erderwärmung.15 Gleichwohl lässt es sich ethisch nur 
schwer begründen, warum jemand, der eine Untat unterlässt, dafür eine 
Kompensation erhalten soll. Ein solcher Grundsatz lässt sich nicht politikfä-
hig verallgemeinern. So könnte analog jedes Land, das sich z.B. nicht an der 
Jagd auf eine vom Aussterben bedrohte Thunfischart beteiligt, dafür eben-
falls eine Prämie verlangen. Schwierig wird zudem die Abgrenzung, welche 
Senken wie einzubeziehen sind. Zuletzt melden diejenigen Staaten, die 
reich an Kohle, Öl oder Gas sind, Ansprüche an. Sie müssen nämlich eine 
gewaltige Entwertung ihrer Bodenschätze befürchten, wenn der Zugang zur 
Atmosphäre als Kohlenstoffdeponie streng reglementiert und infolgedessen 
ihre bisherige Ressourcenrente in eine Klimarente transformiert wird, die 
dann von anderen vereinnahmt wird (vgl. Edenhofer/Flachsland/Brunner 
2011, 204–208). Dieses Anliegen ist zwar kein unerheblicher Gesichtspunkt 
für die diplomatischen Verhandlungen, im Ganzen indes nicht begründet. Es 
gibt schlicht kein Recht auf eine bestimmte ökonomisch-technische Ord-
nung, in der das eigene Angebot auf besonders starke Nachfrage trifft und 
folglich einen besonders hohen Preis erzielen kann.16 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass verschiedene Anliegen und Interes-
sen aufeinanderprallen, die unterschiedlich gut begründet und die mit unter-
schiedlichem Drohpotenzial verbunden sind. Sowohl aus politischen als 
auch aus ethischen Gründen ist ein globaler Klimaegalitarismus eine sinn-
volle Lösung. Wenn jedem Menschen das gleiche Recht auf Atmosphären-
nutzung zugesprochen wird, wird dem Status der Atmosphäre als Gemeinei-
gentum bzw. des stabilen Klimas als eines öffentlichen Guts Rechnung ge-
tragen. Zugleich werden die besonderen Bedürfnisse der Ärmeren berück-

                                            
15 Und umgekehrt betrachtet ist der Erhalt der Wälder eine vergleichsweise kos-
tengünstige Form des Klimaschutzes – vgl. Kindermann u.a. (2008). 
16 Dies – und das sei hier nur knapp angedeutet – ließe sich beispielsweise mithil-
fe von Rawls’ (1975) Urzustand-Überlegungen zeigen. Würde über die sozialmora-
lischen Grundlagen einer Weltgesellschaft verhandelt, dann dürften die Verhand-
lungspartner nicht nur weder ihre konkrete soziale Position noch ihre Position in der 
Generationenfolge kennen, auch der geographische Ort mit seinen Rohstoffen oder 
Nachteilen müsste hinter dem Schleier des Nichtwissens verschwinden. 
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sichtigt, ohne die Notwendigkeit zu übergehen, dass auch die Entwicklungs- 
und Schwellenländer ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen. 

4.2 Politische Handlungsmöglichkeiten 

Mit Blick auf die politische Dimension lassen sich unterschiedliche Akteure 
wie auch Handlungsebenen unterscheiden. Die oben (in Abschnitt 2) darge-
stellte Gegenüberstellung der beiden Positionen, wonach entweder (fast) 
alle Staaten handeln müssten oder jeder einzelne Staat aus Klugheitsgrün-
den auf Schritte zur Senkung der Treibhausgasemissionen verzichten müs-
se, ist zu einfach. Beide Ansichten enthalten bedenkenswerte Gesichtspunk-
te: Das Klima ist ein globales Gut, das von Sinn (2008) analysierte „grüne 
Paradoxon“ kann nicht einfach ignoriert werden, und eine weltgesellschaft-
liche Einigung ist wenig wahrscheinlich. Gleichwohl ist die Fixierung auf die 
eine große globale Lösung durch einen Mehrstufenansatz zu ersetzen. 

Auf der politischen Ebene lassen sich grundlegend drei Vorgehensweisen 
oder Instrumente unterscheiden, die bei der Implementierung von Klima-
schutzmaßnahmen hilfreich sein können: das Recht als Form autoritativer 
Bindung, freiwillige Vereinbarungen und Verträge sowie Alleingänge einzel-
ner Staaten oder Regionen. Ein globaler Gesetzgeber existiert nicht. Inso-
fern fällt dieser Weg bis auf Weiteres weg. Internationale Vereinbarungen, 
die das Ziel haben, die Nutzung eines öffentlichen Guts zu regeln, laufen 
leicht Gefahr, sich in einer Situation wiederzufinden, die sich spieltheoretisch 
als Gefangenendilemma rekonstruieren lässt. Aus einem solchen führen 
mehrere Wege heraus. Zum einen eine höhere, beispielsweise auch morali-
sche Autorität, die verbindliche Vorgaben zu machen befugt ist – und die in 
diesem Fall fehlt. Zum Zweiten Vertrauen und Ansehen von Staaten oder 
auch Staatenbündnissen wie der Europäischen Union.17 Eine solche Repu-
tation kann nicht gezielt strategisch aufgebaut werden. Sie muss bereits be-
stehen oder durch ein überzeugendes beispielhaftes Voranschreiten ge-
wonnen werden. Insofern haben Alleingänge ihren politischen Wert, un-
abhängig von der ökonomischen Seite. Deutschland mit seiner Energie-
wende, die EU mit dem „20-20-20-Programm“ als Teil der 2010 beschlosse-
nen Strategie „Europa 2020“ oder beispielsweise Kalifornien mit seinem 
Emissionshandelssystem können solche Wegbereiter und Trendsetter sein. 

                                            
17 Vgl. Ostrom 2011, 270, 273. Vgl. analog dazu die unternehmensethischen Über-
legungen von Wieland (1996, 170f.) zur Notwendigkeit, moralische Kommunikation 
als solche wertzuschätzen. Nur dann könne sie, paradox formuliert, ihre produktive 
Wirksamkeit entfalten. Bereits aus Gründen des Vertrauens- und Ansehensverlusts 
sind daher technische Alleingänge, die die gesamte Menschheit betreffen, wie das 
so genannte geo- oder climate engineering wenig ratsam. Zu einer Kritik an diesen 
technikorientierten Strategien vgl. Ott (2011), Lerf (2013). 
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Eine dritte Strategie kann bei asymmetrischen Ausgangs- und Verhand-
lungspositionen ansetzen. Klimaschutzvereinbarungen, die im vernünftigen 
Interesse aller liegen, die aber rationalerweise oftmals abgelehnt werden, 
weil die Strategie des Trittbrettfahrens es ermöglicht, die Vorteile zu genie-
ßen, ohne Lasten tragen zu müssen, können mit zusätzlichen Anreizen oder 
auch Sanktionen verknüpft werden. Technologiepartnerschaften zwischen 
Industriestaaten und Entwicklungsländern sind ein Beispiel dafür, an Emis-
sionen gekoppelte Einfuhrzölle an der EU-Außengrenze ein anderes.18 
Schließen mehrere Regionen ihre Emissionshandelssysteme zusammen, 
kann dies die weltwirtschaftliche Lage (in der oben vorgestellten transforma-
tionstheoretischen Metaphorik: die „Landschaft“) beträchtlich verändern. 
Nicht zuletzt kann die Einsicht in den langfristigen Eigennutzen wechselsei-
tige Blockaden, wie sie das Gefangenendilemma kennzeichnen, aufbrechen. 
Dieser Aspekt könnte vor allem bei China und Indien relevant werden. Beide 
Staaten verfügen (neben Europa, Russland, Australien und den Vereinigten 
Staaten) über gewaltige Kohlevorkommen, die großteils im Boden verblei-
ben müssen, um das Klimasystem nicht völlig aus der Balance zu bringen. 
Beide Staaten erklären, dass günstige Kohle für ihre Entwicklung unver-
zichtbar sei. Beide Staaten werden jedoch zugleich von den Folgen des Kli-
mawandels besonders hart getroffen werden (vgl. Edenhofer/Kalkuhl 2009, 
125). Darüber hinaus entfalten Klimaschutzmaßnahmen in vielen Fällen 
kurzfristige positive Nebeneffekte. Energiesparen senkt Kosten und verbes-
sert die Luftqualität – dieser letzte Aspekt führt gegenwärtig zu einem Um-
denken in China. Ferner kann auf diese Weise eine größere Ressourcenun-
abhängigkeit von politisch problematischen Herkunftsländern erlangt wer-
den. 

Einen weiteren Ausweg, der nicht mehr politikimmanent ist, eröffnen Ver-
änderungen in den Gegebenheiten, insbesondere technische Entwicklun-
gen, die die Energieeffizienz steigern oder Treibhausgase vermeiden, sowie 
kulturelle Veränderungen hin zu suffizienten Lebensstilen. Dadurch sinken 
die Klimaschutzkosten, was eine Zustimmung zu internationalen Vereinba-
rungen erleichtert. Im Extremfall kann das Dilemma sogar verschwinden, 
wenngleich dies freilich alles andere als wahrscheinlich ist. 

Wie Analysen zu Wandlungsprozessen zeigen, braucht es immer auch 
Pioniergruppen (vgl. Geels/Schot 2007). Auch unter der Annahme, dass 
Sinns Theorem des grünen Paradoxons stimmt und allein eine angebots-
orientierte globale Klimapolitik, die die Förderung fossiler Ressourcen dras-
tisch begrenzt, wirkungsvoll ist, sind nachfrageorientierte Schritte nicht per 
se überflüssig. Regionen, Nationalstaaten und Kommunen können eigen-

                                            
18 Diese sind nach Stiglitz (2008, 225f.) mit den WTO-Regeln grundsätzlich ver-
einbar. 
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ständig voranschreiten, und Alleingänge haben ihre Bedeutung. Sie können 
Vertrauen und Reputation erzeugen, die eine günstige Voraussetzung für 
erfolgreiche internationale Verhandlungen sind. Sie sorgen außerdem für die 
Entwicklung neuer, dringend benötigter Techniken. Sie machen im Erfolgs-
fall deutlich, dass Klimaschutz, wirtschaftlicher Wohlstand und Lebensquali-
tät keine Widersprüche sind. In dieser Hinsicht hat die deutsche Energie-
wende die Bedeutung eines globalen Experiments.19 

Die Handlungsfähigkeit von Staaten ist weder notwendig auf globale Ver-
einbarungen begrenzt, noch ist der Stillstand in den gegenwärtigen globalen 
Verhandlungen grundsätzlich unüberwindlich. Die Semantik des Gefange-
nendilemmas suggeriert leicht eine Entweder-oder-Konstellation und ver-
deckt damit den Spielraum, über den alle Beteiligten verfügen. Die Rede 
vom selbstschädigenden Verhalten übergeht stillschweigend die moralische 
Pflicht zum Klimaschutz. Sie kaschiert, dass es zunächst um ein fremdschä-
digendes Verhalten geht, um einen Schaden für Dritte, die in der Regel gar 
nicht mit am Tisch sitzen. 

5. Klimaschutz unter den Bedingungen ökonomischen Wettbewerbs 

Warum sollten Unternehmen Verantwortung für ein stabiles Klima überneh-
men? Unternehmen sind von ihrem Zweck her am Formalziel der Gewinn-
maximierung ausgerichtet. Dies kann, wie bereits im Frühliberalismus etwa 
von Mandeville oder Smith oder von zeitgenössischen liberalen Vordenkern 
wie Hayek (2003) dargelegt wird, zum langfristigen Vorteil aller sein. Vo-
raussetzung ist ein geordneter Wettbewerb. Eine Verfassung des Wettbe-
werbs ist nicht nur eine Verfassung der Freiheit, sondern auch eine Quelle 
des Wohlstands der Nationen. Daher werden im Folgenden knapp die Vor-
züge einer ökonomischen Wettbewerbsordnung zusammengefasst, um vor 
diesem Hintergrund darüber nachzudenken, wie sich die moralische Forde-
rung, das Klima zu schützen, als Anspruch an Unternehmen implementieren 
lässt. Denn bei der Entwicklung von Klimaschutzkonzepten ist zu beachten, 
dass auch Emissionsreduktionen riskant sein können. Den Ausstoß von 
Treibhausgasen zu begrenzen, kann die wirtschaftliche Entwicklung und 
damit wiederum die Klimaschutzpolitik gefährden (vgl. Edenhofer 2014, 64). 

5.1 Die Vorzüge des Marktes 

Wirtschaft im Sinne eines gesellschaftlichen Funktionssystems ist die netz-
werkartige Verknüpfung unzähliger Handlungen zahlloser Akteure. Dieses 
                                            
19 Wie die Staaten mit großen Öl-, Gas- und Kohlevorkommen zu einer angebots-
orientierten Klimapolitik zu bewegen sind, ist eine Frage, die hier nicht weiter ver-
folgt werden kann. 
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Netzwerk kennt keine gemeinsamen, in irgendeiner Hierarchie geordneten 
Ziele. Vielmehr entsteht aus den diversen Handlungen evolutionär eine so-
ziale Ordnung, eben die Marktordnung. Die soziale Funktion der Wirtschaft 
besteht in der Erfüllung der Bedürfnisse der Menschen. Die über die Markt-
mechanismen organisierte Bedürfnisbefriedigung erfolgt anonym und syste-
misch. Die Marktwirtschaft ist „ein wohlstandschaffendes Spiel“20, ihre Leis-
tungen kommen langfristig der gesellschaftlichen Allgemeinheit zugute. Mit 
seiner durch den Preis vermittelten Dynamik von Angebot und Nachfrage 
steht der Markt für Fortschritt und Freiheit. 

Eine wesentliche Ursache für die Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaft 
liegt darin, dass sie ein besonders effektives Entdeckungsverfahren ist. Das 
freie Spiel der Marktkräfte ist in einmaliger Weise in der Lage, die vielfältigen 
und verstreuten Informationen zu bündeln und die unzähligen (Inter-)Aktio-
nen der Wirtschaftsakteure zu koordinieren. Unter der Bedingung hoher ge-
sellschaftlicher Komplexität ist dafür eine zentrale Planung weder erforder-
lich noch möglich. Allein Mechanismen der Selbstorganisation kommen mit 
diesem Sachverhalt zurecht. Aus der Fähigkeit der Marktwirtschaft, Informa-
tionen umfassend und rasch zu vermitteln, resultiert ihre hohe Innovations-
kraft. Freie Konkurrenz führt dazu, dass Unternehmen Innovationen forcie-
ren und dass gute Neuerungen sich meist relativ rasch durchsetzen und 
dann allgemein verbreiten. 

Der bedeutende sozialmoralische Nebeneffekt der Marktwirtschaft liegt in 
ihrer Freiheitlichkeit. Sie erbringt ihre Koordinationsleistung freiheitlich, mit-
hin ohne dass eine zentrale, und das heißt eine sowohl besonders wissende 
als auch besonders mächtige Planungs- und Steuerungsinstanz erforderlich 
wäre. 

Darüber hinaus trägt die Marktordnung durch ihre hohe Leistungsfähigkeit 
bei der Güterproduktion wie auch durch ihre freiheitliche Koordination zur 
Stabilität der Gesellschaft bei. Sie vermag die divergierenden und zum Teil 
auch konfligierenden Ziele der unterschiedlichen Akteure in größtmöglicher 
Weise miteinander zu vereinbaren und verbessert so die Chancen aller, ihre 
Ziele zu verwirklichen. Dies schafft grundsätzlich individuelle Zufriedenheit 
und gesellschaftlichen Frieden. Zwar wirkt auch die marktbasierte Wettbe-
werbsdynamik korrigierend und zeigt den einzelnen Akteuren, dass ihre 
Wünsche, Angebote oder Handlungen bisweilen nicht mit denen der ande-
ren kompatibel sind, doch dies erfolgt systemisch und damit anonym, was 
leichter anzunehmen ist als eine direkte Zurückweisung durch eine Zentral-
instanz. 

                                            
20 Hayek 2003, 266, vgl. zum Folgenden ebd. 258–283, 371–403, Koslowski 1982, 
243–252. 
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Im Ganzen spricht also vieles dafür, auch bei der Konzeption und Einfüh-
rung von Klimaschutzmaßnahmen grundsätzlich an der Wettbewerbsord-
nung festzuhalten. Dies heißt freilich nicht, dass sie wettbewerbsneutral sein 
müssen. Vielmehr haben sie gerade die Aufgabe, die Konkurrenzstruktur zu 
ändern, damit ein insgesamt erwünschtes Ziel mit höherer Wahrscheinlich-
keit erreicht wird.21 Aber sie dürfen nicht interventionistisch erfolgen, d.h. 
konkrete Akteure absichtlich bevorzugen oder benachteiligen.22 

5.2 Die Verantwortung von Unternehmen 

Das Wirtschaftssystem auf einer liberalen Wettbewerbsordnung zu fundie-
ren, ist gesamtgesellschaftlich vorteilhaft. Daher können Unternehmen aus 
guten Gründen darauf verweisen, dass ein von ihnen ebenfalls aus guten 
Gründen verlangter Beitrag zum Klimaschutz nicht gegen die Marktmecha-
nismen erfolgen könne und dürfe. Damit wird der Klimaschutz nicht als Ziel 
abgelehnt, sondern es wird die Diskussion auf die instrumentelle, auf die 
Umsetzungsebene verlagert. Erwünschte Ziele, so lässt sich dieser Gedan-
kengang zusammenfassen, werden irrelevant, wenn sie sich als unrealis-
tisch, als unerreichbar erweisen. Eine solche Denkweise, die die ange-
wandte Ethik maßgeblich auf die Implementierbarkeit ihrer Vorschläge ver-
pflichtet, findet sich insbesondere bei Homann, der die gerade skizzierten 
sozialphilosophischen Überlegungen von Hayek wirtschaftsethisch weiter-
führt.23 

Die Stoßrichtung von Homanns Ansatz ist eindeutig. Wirtschaftsethik ist 
als Ordnungsethik zu betreiben; sozialmoralische Ansprüche sind aus der 
rhetorischen Form des Appells in ordnungspolitische, mithin rechtliche Vor-
gaben zu übersetzen; der Ort der Moral ist die Rahmenordnung. Legt man 
die kantische Unterscheidung zwischen Moralität und Legalität zugrunde, 
kommt es auf Legalität an. Und dies ist konsequent, denn Organisationen 
haben nun einmal kein Gewissen, sind keine moralischen Personen, wenn-
gleich ihr Tun eine moralische Tragweite entfaltet.24 

                                            
21 Vgl. Ulrich 1997, 317. 
22 Zur Unterscheidung zwischen ordnungspolitischen und interventionistischen 
Steuerungsarten vgl. Hayek (2003, 279–281). 
23 Vgl. Homann/Blome-Drees 1992, 18. 
24 Vgl. die Diskussionen bei Neuhäuser (2011, bes. 90–177), der zeigt, dass 
Unternehmen keine Personen und also auch keine moralischen Personen, aber 
dennoch als Träger von Verantwortung im moralischen Sinn anzusehen sind. 
French (1979) hingegen konzipiert Unternehmen ausdrücklich als Personen im 
vollen Sinn und damit auch als moralische Personen; in späteren Veröffentlichun-
gen lässt er zwar diese Bezeichnung wieder fallen, nimmt aber inhaltlich nichts zu-
rück. Vgl. auch als philosophischen Hintergrund Schmid/Schweikard (2009). 
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Ein ordnungspolitischer Ansatz hat den doppelten Vorteil, dass er wir-
kungsvoll ist, wenn denn die politisch-rechtlichen Vorgaben anspruchsvoll 
ausfallen, wenn Ausnahmen vermieden und Schlupflöcher geschlossen 
werden. Zudem schafft er Chancengleichheit, legt – wie es in dem in diesem 
Paradigma gerne genutzten Bild heißt – allgemein verbindliche Spielregeln 
fest. Eine solche Vorgehensweise vermeidet das Problem, dass am Ende 
der Moralische der Dumme ist. 

Mit Blick auf die Ausgangsfrage, wie klimamoralische Anforderungen in-
stitutionell umzusetzen sind, ist die ordnungsethische Antwort eindeutig: 
ordnungspolitisch, d.h. rechtlich und nicht im Medium des Appells, sowie 
marktkonform statt interventionistisch. Diesbezüglich bieten sich verschie-
dene Konzepte an. Sinnvoll, was Effizienz und Transparenz angeht, sind 
einheitliche und umfassende Ansätze wie etwa ein globaler Handel mit 
Emissionszertifikaten, die ausreichend knapp sind und deren weitere Verrin-
gerung möglichst langfristig geplant wird, damit sich alle in ihren Investitio-
nen darauf einstellen können. Organisatorisch umsetzen könnten diesen 
Cap-and-trade-Ansatz beispielsweise Klimabanken, die in gewisser Analogie 
zu den Zentralbanken die Kohlenstoffdeponie im Sinne eines Atmosphä-
renfonds („Earth Atmospheric Trust“) treuhänderisch verwalten.25 

Die offene Flanke des ordnungsethischen Ansatzes besteht in seiner 
Zweistufen-Architektur. Ökonomische Akteure haben sich verbindlich an die 
Regeln zu halten; die geeigneten Regeln sind vom Gesetzgeber, d.h. vom 
Staat oder entsprechenden suprastaatlichen Instanzen, zu erlassen. Was 
diese dazu motiviert oder wie dies genau geschehen soll, ist kein Thema der 
Wirtschaftsethik mehr, sondern gehört in die politische Ethik. Diese Auffas-
sung hat sicherlich eine gewisse Berechtigung. Aber sie hinterlässt den un-
befriedigenden Eindruck, dass hier lediglich der schwarze Peter weiterge-
schoben wird. 

Darüber hinaus sind die Einwände zu bedenken, die innerhalb der Wirt-
schaftsethik gegen den ordnungsethischen Ansatz erhoben werden, etwa 
auf diskursethischer Basis von Ulrich (1997). In der Homannschen Sicht-
weise wird zum einen das formale Gewinnziel jeglicher ethischer Kritik ent-
zogen, und zum anderen wird die staatsbürgerliche Rolle von Unternehmen 
bzw. Unternehmern übergangen. Die Freiheit des Unternehmens, seinen 
Zweck frei zu wählen, wird durch die moralischen Rechte aller von der 
unternehmerischen Tätigkeit Betroffenen begrenzt, so Ulrichs (ebd. 427–
437, 289–332) unternehmensethische Grundidee. 

Die von ordnungsethischen Ansätzen ins Zentrum gerückte Problembe-
schreibung, wonach individuell vorgenommene Klimaschutzleistungen das 

                                            
25 Vgl. Barnes u.a. 2008, Haas/Barnes 2009. 
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einzelne Unternehmen im Wettbewerb benachteiligen und zugleich die aus 
Gründen der Chancengleichheit erforderlichen EU-weiten oder besser glo-
balen Vereinbarungen mit schöner Regelmäßigkeit scheitern, ist aus Ulrichs 
Sicht zu einfach. Anstatt an diesem Punkt die wirtschaftsethische Reflexion 
abzubrechen, ist Ulrich (ebd. 430) zufolge vielmehr der Blick zu weiten: Auf 
der ersten Stufe der Verantwortung, dem Feld der „Geschäftsethik“, stellt 
sich Unternehmen eine „unternehmerische Wertschöpfungsaufgabe“. Sie 
müssen einen „lebensdienliche[n] Unternehmenszweck auf einer tragfähigen 
normativen ‚Geschäftsgrundlage‘“ entwickeln und verfolgen. Die zweite Stu-
fe der Verantwortung entspringt einer „republikanischen Unternehmens-
ethik“. Unternehmen kommt eine „branchen- und ordnungspolitische Mitver-
antwortung“ zu, die insbesondere eine „kritische Hinterfragung gegebener 
Wettbewerbsbedingungen“ beinhaltet (ebd.).26 Damit reflektiert Ulrich zum 
einen den faktisch vielfach praktizierten Lobbyismus von Unternehmen und 
Branchenverbänden, der die Annahme einer sauberen Trennung zwischen 
Wirtschaft und Politik, wie sie sich in Homanns und in anderen Ansätzen fin-
det, aus faktischen Gründen in Frage stellt. Zum anderen und darüber hi-
nausgehend behauptet Ulrich eine moralische Verantwortung der Unter-
nehmen für eine gute wirtschaftliche Ordnung, etwa durch Branchenverein-
barungen.27 Damit wird betont, dass Rahmenregelungen, die gesetzlicher 
Art sein oder auf Selbstverpflichtungen beruhen können, nicht vom Himmel 
fallen, dass die Erarbeitung derartiger struktureller Lösungen ebenfalls eine 
moralische Pflicht ist. 

Offen bleibt, was geschieht, wenn es zu vielen Unternehmen an einer 
„moralischen Gesinnung“ mangelt, sodass sie ihrer republikanischen Ver-
antwortung nicht nachkommen. Ob dies allerdings der Fall ist, muss empi-
risch geklärt werden. Es genügt nicht, wie es in manchen ordnungsethischen 
Überlegungen vorkommt, vom schlechtesten Fall auszugehen. 

Fassen wir die bisherigen Überlegungen nochmals zusammen. Eine mo-
ralisch begründete Veränderung in der Kostenstruktur lässt sich nicht über 
Appelle durchsetzen, sondern erforderlich sind allgemeine Regeln. Auf diese 
können sich die Regierungen bislang nicht (ausreichend) einigen. Unter-
nehmen unterliegen allerdings nicht allein der moralischen wie rechtlichen 
Pflicht, Regeln einzuhalten, sondern sie haben die darüber hinausgehende, 
allerdings meist übersehene Aufgabe, an der Erstellung einer Rahmenord-
                                            
26 Auch Homann/Blome-Drees (1992, 159–163) verweisen knapp auf die politische 
Mitverantwortung von Unternehmen. Zum Wandel des gesellschaftlichen Blicks auf 
Unternehmen und ihre Rolle vgl. Aßländer (2011, 59f.). 
27 Ulrich (1997, 434) vermischt dabei allerdings die beiden unterschiedlichen As-
pekte der Begründung und der Motivation. Ebenso vermengt er im Zusammenhang 
damit im Konzept der republikanischen Mitverantwortung ein genuin sozialmorali-
sches Anliegen mit Klugheitserwägungen. 
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nung, die die Belange Dritter berücksichtigt, mitzuwirken. Die akteurstheore-
tisch-methodologische Voraussetzung dafür ist, Unternehmen als Verant-
wortungsträger zu denken. Sie sind keine moralischen Subjekte oder Perso-
nen. Dafür ließen sich verschiedene Argumente anführen, die in den Bereich 
der Metaphysik gehören und hier nicht weiter verhandelt werden können. 
Sie sind auch keine (Staats-)Bürger, wie der englische Ausdruck corporate 
citizenship es nahelegt. Aber sie sind in der Lage, Verantwortung wahrzu-
nehmen, was bereits das Konzept der juristischen Person und die damit ver-
bundene Praxis deutlich machen. Ulrich (ebd. 434–437) allerdings geht im 
Rahmen seines Entwurfs einer republikanischen Unternehmensethik vor-
sichtiger vor und thematisiert das Handeln von Unternehmern und Füh-
rungskräften. Damit jedoch wird das Handeln von Organisationen auf die 
Einstellungen von Personen zurückgeführt, was soziologisch betrachtet zu 
einfach ist. 

Ähnlich wie bei den Staaten sind auch bei Unternehmen Alleingänge 
möglich. Unternehmen müssen nicht notwendigerweise abwarten, bis staat-
liche oder brancheninterne Regelwerke greifen. Sie können auch unabhän-
gig von der politischen Ebene tätig werden. Klimaschutz kann für sie loh-
nend sein: als Geschäftsfeld, zur Imagepflege sowie als Nebeneffekt von 
Energie- und damit Kostensparmaßnahmen. Freilich gilt der erste Aspekt 
nicht für jedes Unternehmen in gleicher Weise. Unternehmen, die klimatech-
nische Vorreiter sind, gehen zwar das Risiko ein, dass sich ihre Investitionen 
in Forschung und Entwicklung nicht lohnen. Doch dies ist ein normales Ge-
schäftsrisiko. Dafür locken Pioniergewinne. Dem Marketing kommt daher wie 
bei allen Neuerungen eine große Bedeutung zu. Es ist also auch aus öko-
nomischer Sicht nicht unplausibel, dass Unternehmen Vorreiter werden kön-
nen. Diese können die Wettbewerbsstruktur von innen heraus verändern 
und damit der wirtschaftlich-technischen Entwicklung eine neue Richtung 
geben. 

Global betrachtet sind frühzeitige und intensive Forschungen und an-
schließende Massenproduktion unbedingt notwendig, weil dadurch bessere 
Techniken günstiger und dann auch in den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern finanzierbar werden. Deren Beteiligung am Klimaschutz wiederum ist 
unabdingbar, um das angestrebte Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Insofern ist 
die staatliche Förderung von erneuerbaren Energien hierzulande grundsätz-
lich sinnvoll, auch wenn die vielfältige und zum Teil wohl auch unkoordinierte 
Förderung einzelner Techniken mit Blick auf ihren direkten Nutzen für den 
Klimaschutz bisweilen ineffizient oder gar kontraproduktiv ausfällt.28 Ein wei-
teres Beispiel für ein gemeinsames Voranschreiten von Forschung, Unter-
nehmen und Gesetzgebung im nationalen oder regionalen Alleingang ist die 
                                            
28 Vgl. Sinn 2008, 159–164, 173–185, Edenhofer/Kalkuhl 2009, 142f. 
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großmaßstäbliche Abscheidung von Kohlenstoff an Punktquellen wie insbe-
sondere Kohlekraftwerken, das sog. carbon capture and storage. Diese bis-
lang noch kaum eingeführte Praxis mag mit zahlreichen Problemen ver-
bunden sein. Gleichwohl wird sich das Ziel eines stabilen Klimas vermutlich 
kaum erreichen lassen, wenn nicht Länder, die wie China, Indien, USA oder 
Australien stark auf Kohle setzen, CCS einführen. Zudem könnten durch die 
Kombination von Energieerzeugung durch Biomasse und CCS (kurz BECS) 
„negative“ Emissionen entstehen, die einigen Einschätzungen zufolge eben-
falls unverzichtbar sind.29 

6. Konsumentenverantwortung 

6.1 Nachhaltiger Konsum 

Staatliche Gesetze wären überflüssig, unternehmerische Dilemmata entfie-
len, würden die Menschen ökologisch konsumieren. Mit dem Handeln von 
Einzelpersonen ist die dritte Ebene angesprochen, auf der Klimaschutzmaß-
nahmen institutionalisiert werden können. 

Für diesen Ansatzpunkt lassen sich zwei voneinander unabhängige Ar-
gumente anführen. Unternehmen erzeugen und verkaufen nur das, was der 
König Kunde möchte. Würden die Konsumenten, die „schlafende[n] Rie-
se[n]“30, an der Ladentheke oder im Internetshop nur verlangen, was mit 
dem Ziel eines stabilen Klimas vereinbar wäre, würde die unsichtbare Hand 
des Marktes dafür sorgen, dass die Unternehmen sich auf einen grünen 
Pfad begäben, und die Wegwerfgesellschaft würde einen Weg in eine nach-
haltige Zukunft einschlagen. Mit dieser Überlegung wird die neoklassische 
Annahme, dass Konsum moralisch neutral sei, zurückgewiesen.31 Ein zwei-
ter Grund für die Fokussierung auf diese Implementierungsebene ist, dass 
der Einzelne im emphatischen Sinn als Subjekt ernst genommen wird. 

Beide Argumente sind indes etwas zu einfach gestrickt. Das Individuum 
als Subjekt zu sehen, ist das eine; es zu überfordern, das andere. Der nor-
mative oder legitimatorische Individualismus verlangt lediglich, dass sich 
Handlungen und somit auch politische Entscheidungen von der Autonomie 
des Einzelnen her rechtfertigen lassen müssen. Die darüber hinausgehende 
Annahme, dass der Einzelne stets der maßgebliche Akteur sein müsse, ist 
nicht nur nicht ethisch zwingend, eine solche Deutung verkennt insbeson-
dere die Spezifika der modernen Gesellschaft. 

                                            
29 Vgl. Ostheimer 2010, Edenhofer/Kalkuhl 2009, 141, Knopf/Luderer/Edenhofer 
2011, 622f. 
30 Beck 2002, 131, vgl. Busse 2006, Pötter 2006, Scherhorn/Weber 2002. 
31 Vgl. Hansen/Schrader 2009, 465. 
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Was das erste Argument betrifft, sind zwei Einwände geltend zu machen. 
Unternehmen sind für ihre Geschäftspraxis eigenständig verantwortlich. Das 
Bestehen einer Nachfrage genügt nicht, um ein entgegenkommendes Ange-
bot zu rechtfertigen. Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass die 
Wünsche der Kunden von den Unternehmen mit hervorgebracht und be-
stärkt werden, insbesondere durch die verschiedenen Formen von Werbung, 
aber ebenso durch das schlichte Bereitstellen von Produkten, die bestimmte 
Verhaltensweisen oder Lebensstile hervorrufen oder stabilisieren.32 

Auch wenn die Gestaltungsmöglichkeiten wie der Verantwortungshorizont 
des Einzelnen beschränkt sind, ist diese Ebene der Institutionalisierung mo-
ralischer Anliegen dennoch nicht unerheblich, insbesondere weil ein Großteil 
nichtnachhaltiger Verhaltensweisen auf Nachlässigkeit beruht und ohne 
große Einschränkungen in der Lebensqualität verändert werden kann.33 Bei 
der Umsetzung sind zwei Ebenen auseinanderzuhalten. Ein Ansatzpunkt ist 
die Selbstverpflichtung des Einzelnen zu einem ökofairen Einkaufsverhalten. 
Das Bemühen, mit den eigenen Konsumentscheidungen und Verhaltenswei-
sen das Klima möglichst wenig zu belasten, kann als Teil eines nachhaltigen 
Lebensstils aufgefasst werden, der vielfältige Ausgestaltungen erlaubt. Bei 
dieser Art der Verbindlichkeit können moralische Belange durchaus von drit-
ter Seite werbend eingebracht werden, und es ist in dieser Hinsicht si-
cherlich von Kindesbeinen an eine verstärkte Umwelterziehung erforderlich.  

Daneben können die berechtigten moralischen Anforderungen an den 
Konsum durch rechtliche Regeln implementiert werden, d.h. durch Maß-
nahmen, die Teil der öffentlichen Ordnung sind und als solche öffentlich dis-
kutiert und kritisiert werden dürfen und die zu unterstützen, sofern sie sinn-
voll sind, Pflicht der Staatsbürger ist.34 Die Verbindlichkeit dieser Vorgehens-
weise ist deutlich höher. Sie beschränkt die individuelle Freiheit in einer 
Weise, die sich als legitim ausweisen muss. 

Im Übergangsbereich zwischen diesen beiden Institutionalisierungsfor-
men ist der so genannte soziale Druck anzusiedeln, der sich noch diesseits 
der Rechts befindet, aber die individuelle Entscheidungsfreiheit zu Gunsten 
des Gemeinwohls durchaus einzuschränken bereit ist. Eine Anregung, der 
jüngst für eine gewisse öffentliche Aufregung gesorgt hat, ist der Vorschlag 
eines Veggie-Tags. Die ethisch zentrale Frage ist nun, wie stark und insbe-
sondere auf welche Weise in individuelle Konsumentscheidungen eingegrif-
fen werden darf. 

                                            
32 Vgl. die eindeutige Kritik von Marcuse (1970). 
33 Vgl. Dietz u.a. 2009, Pötter 2006, 13, Renn 2002, 37. 
34 Vgl. Spaemann 2007, 50. Die bereits angesprochenen Selbstverpflichtungen 
von Unternehmen und Branchen wirken ähnlich, sind in dem Schema von öffentlich 
und privat hingegen der Seite der privaten Entscheidungen zuzurechnen. 
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6.2 Konsumentenverantwortung und der libertäre Paternalismus 

Die verschiedenartigen Ansätze jenseits der freiwilligen Selbstverpflichtung, 
die die Freiheit des Einzelnen um dessen ihm selbst vielleicht gar nicht be-
wussten Wohlergehens oder um des Gemeinwohls willen beschneiden, las-
sen sich unter dem Begriff des Paternalismus zusammenfassen. Systema-
tisch-ethisch zu diskutieren ist, ob und in welcher Weise die Verbraucher 
sittlich oder rechtlich zu einem verantwortlichen Konsum genötigt werden 
dürfen. 

Werden die entscheidenden Schritte hin zu mehr Klimaschutz vorrangig 
vom verantwortungsbewussten Konsumenten erwartet, bedeutet dies, Men-
schen in einer bestimmten Rolle anzusprechen. Zentral für die Konsumen-
tenrolle ist die Eigennutzorientierung. Dies bedeutet nun gewiss nicht, dass 
jegliches Interesse von moralischen Anforderungen freizuhalten sei und 
dass sämtliche Nebenfolgen ignoriert werden dürften. Der springende Punkt 
ist, dass der eigeninteressierte Konsum und das Eintreten für allgemeine 
Belange wie den Klimaschutz zwei unterschiedlichen Sphären zuzurechnen 
sind: dem Privaten und dem Öffentlichen. Diese Trennung ist konstitutiv für 
das liberale Selbstverständnis der modernen Gesellschaft. Beide Sphären 
unterscheiden sich in ihren Anforderungen, Handlungen und Einstellungen 
offenzulegen und zu rechtfertigen.35 

Allerdings ist mit Blick auf diese Grenzziehung auch ein Wandel im ge-
sellschaftlichen Selbstverständnis in den letzten Jahren zu bedenken, in 
dem eine neue Öffentlichkeit entsteht und eine neue Gemeinwohlverant-
wortung zum Ausdruck kommt. Konzepte wie Zivilgesellschaft, Subpolitik 
(Beck) oder Modus 2-Gesellschaft (Nowotny u.a. 2004) stehen exemplarisch 
für sozialwissenschaftliche Versuche, diesen Trend auf einen Begriff zu 
bringen. Zu diesen an der Leitidee der aktiven Bürgergesellschaft ausge-
richteten Formen der Gesellschaftsgestaltung würde tatsächlich eine „Regu-
lierung durch Anstoßen“ passen, mithin eine Form der Steuerung, die zu-
nächst diesseits gesetzlicher Vorgaben vielfältige Maßnahmen unterschied-
licher Akteure kombiniert, die ein nachhaltiges Verhalten der Massen er-
leichtern. Dazu knüpfen „Regulierungsarrangements […] an das privatauto-
nome Nutzenkalkül der privaten Akteure an […], soweit sie nicht nur indivi-
duell, sondern gesamtgesellschaftlich akzeptable Ergebnisse ermöglichen“ 
(Smeddinck 2011, 386f.). 

Die Grenzziehung zu einem Paternalismus, und sei er noch so libertär, 
wird damit schwieriger, aber sie bleibt geboten. Der libertäre Paternalismus 

                                            
35 Vgl. Petersen/Schiller 2011, 160, Grunwald 2012, 81–86, 89–108 sowie die Dis-
kussionen von Grunwald 2012, Heidbrink/Reidel 2011, Petersen/Schiller 2011 u.a. 
in Gaia 19 & 20, ferner Dauvergne 2008, Heidbrink/Schmidt/Ahaus 2011. 
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mitsamt den verschiedenen Formen sanfter Verhaltensanleitung ist eine 
Idee, die gegenwärtig besonders von Thaler und Sunstein in die Diskussion 
eingebracht wird.36 Sie wollen zeigen, dass paternalistische Vorgaben zu-
gunsten des Gemeinwohls oder im Interesse von Personen, die wie etwa 
Konsumenten oder Arbeitnehmer in einem gewissen Abhängigkeitsverhält-
nis zum Entscheider stehen, mit einer liberalen Grundauffassung, wie sie sie 
bei den meisten Ökonomen vorzufinden meinen, vereinbar ist. Anstatt die 
Legitimität paternalistischer Modelle allgemein zu diskutieren, ist es für die 
vorliegende Fragestellung fruchtbarer, nicht auf die Schlussfolgerungen, 
sondern auf Erkenntnisse von Thaler und Sunstein einzugehen. Ihr Aus-
gangspunkt ist die Abkehr vom akteurstheoretischen Modell des homo oe-
conomicus. Dessen wesentliche Eigenschaften halten sie für unrealistisch. 
An die Stelle von hoher Informationsverarbeitungskompetenz, Eigenmotiva-
tion, Entscheidungsfreude und Willensstärke setzen sie den phlegmatischen 
Menschen. Auf dieser Basis stellen sie fest, dass die Art und Weise, wie 
eine Entscheidungssituation gestaltet ist, wie beispielsweise die Waren in 
einem Laden angeordnet sind, das Entscheidungsverhalten maßgeblich be-
einflusst.37 So wie man im zwischenmenschlichen Miteinander nicht nicht 
kommunizieren kann,38 so kann man in Handlungen, die auf andere bezo-
gen sind, diese nicht nicht beeinflussen, selbst wenn man auf alle Manipula-
tionen, und seien sie noch so subtil, verzichtet. 

Daraus ergibt sich nun die Verantwortung für die Gesetzgeber wie für die 
Unternehmen, Entscheidungssituationen nachhaltig zu gestalten. Dies mit 
Paternalismus gleichzusetzen, ist indes irreführend. Vielmehr legen Thaler 
und Sunstein zunächst eine handlungstheoretische Analyse vor, wonach 
Entscheidungssituationen niemals in einem absoluten Sinn neutral sein kön-
nen. Dies ist plausibel, denn dann läge überhaupt keine Situation vor. Zum 
Begriff der Situation gehört zwangsläufig eine Bestimmtheit. Die Vorschläge 
der beiden Autoren lassen sich nun so rekonstruieren und ethisch geklärt zu 
der Forderung zusammenfassen, dass diejenigen Akteure, die Situationen 
gestalten, verantwortlich handeln und sinnvolle Entscheidungsalternativen 
vorlegen sollen. Damit greifen diese aber nicht in die Freiheit Dritter ein und 
üben Zwang aus, sondern es liegt der handlungstheoretisch betrachtet nor-
male Umstand vor, dass Handlungen des einen Handlungen anderer beein-
flussen. Beeinflussen darf nun nicht mit Intervenieren gleichgesetzt werden, 

                                            
36 Vgl. Thaler/Sunstein 2003, 2009, vgl. auch die Kommentare von (zustimmend) 
Smeddinck 2011, Heidbrink/Reidel 2011 sowie (kritisch) Petersen/Schiller 2011, 
Grunwald 2012. 
37 Vgl. auch die zwei Beispiele bei Pötter 2006, 118. 
38 Vgl. Watzlawick u.a. 1974, 50–53. 
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wenn ein politisch-philosophisch gehaltvoller Freiheitsbegriff bewahrt werden 
soll. 

Um diesen Gedankengang abschließend zusammenzufassen: Unterneh-
men gestalten die Situation der Kaufentscheidung und sind folglich für diese 
„Rahmenhandlung“ verantwortlich. Aus einer wirtschafts- und unterneh-
mensethischen Sicht, wie sie Ulrich in seinem republikanischen Ansatz vor-
legt, müssen Anbieter auch Gewinneinbußen in Kauf nehmen, wenn die 
Transaktionen moralische Rechte Dritter verletzen. Das ordnungsethische 
Denkmodell, wie es etwa Homann lehrt, betont daher die wichtige Rolle des 
Gesetzgebers, der mit einer Veränderung der allgemeinen Regeln einer sol-
chen Entscheidung den Charakter der Selbstschädigung gegenüber den 
Wettbewerbern nimmt, wodurch das gewünschte Ergebnis deutlich wahr-
scheinlicher wird. Unabhängig davon, was Staat und Unternehmen tun, ist 
der Kunde moralisch für seine Konsumentscheidungen innerhalb des ihm 
vorgegebenen Rahmens verantwortlich und unter bestimmten Umständen 
auch zum Konsumverzicht verpflichtet. Aber, um auf die Metaebene der Be-
griffsanalyse überzugehen, all dies spielt sich noch diesseits eines Paterna-
lismus ab. 

Die Überlegungen zur Konsumentenverantwortung haben gezeigt, dass 
private Verbraucher durchaus einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Gestal-
tung der Welt im Allgemeinen und zu Klimaschutz im Besonderen leisten 
können und sollen. Die Sachlage ist hier allerdings eine etwas andere als 
bei den zunächst behandelten Akteuren im Klimaschutz-Trilemma, den 
Unternehmen und Staaten. Die zentrale ethische Frage bezieht sich nicht 
auf eine scheinbare Dilemmasituation, sondern darauf, in welcher Weise 
und in welcher Rolle Einzelpersonen anzusprechen sind. Eine moralisie-
rende Bevormundung der Konsumenten widerspricht dem liberalen Grund-
zug der modernen Gesellschaft. Dies ändert freilich nichts an der Möglich-
keit des Einzelnen, seinem Einkauf eine politische Note zu geben. So sind 
beispielsweise „nachhaltige Konsumgenossenschaften“ denkbar, die ihre 
Nachfragemacht bündeln, etwa auch im investiven Bereich, oder ebenso 
Formen des gemeinschaftlichen Prosums wie Energiegenossenschaften 
oder Tauschringe. Ein solches Handeln kann gleichermaßen unternehmeri-
sche wie politische Entscheidungen beeinflussen. Aber die Verbraucher dür-
fen nicht isoliert betrachtet werden. Der Gedankengang führt daher weiter 
und damit wieder zurück: zur Politik, d.h. zu den Regierungen und Par-
lamenten, die die nötigen Rahmenbedingungen gestalten müssen, sowie zu 
den Unternehmen, die die Regeln aktiv einhalten, die ferner und darüber 
hinausgehend innovative „grüne“ Produkte und Prozesse (bei Herstellung 
und Wiederverwertung39 sowie ebenso beim Marketing) entwickeln und die 
                                            
39 Vgl. dazu Braungart/McDonough (2013). 
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nicht zuletzt eigenverantwortlich an einer guten Rahmenordnung mitarbeiten 
müssen. 

* * * 
Die Fokussierung auf das Praktisch- und Wirksam-Werden der Ethik und auf 
die Institutionalisierung moralischer Anliegen zwingt dazu, Konflikte konkret 
zu betrachten. In der Konkretisierung werden oftmals ungeahnte Lösungs-
möglichkeiten sichtbar, weil das Konkrete dicht, mithin vielfältig ist, somit zur 
Multiperspektivität einlädt. Multiperspektivität wiederum verflüssigt schein-
bare Grenzen, verschiebt kognitive Rahmen und findet Lösungen zweiter 
Ordnung. Dass diese moralisch legitim sind, darauf zu achten, ist die Auf-
gabe des Ethischen in der interdisziplinären Zusammenarbeit angewandter 
Ethik. 
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